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§ 21 AEntG
Ein Hauptunternehmer, der wegen eines Verstoßes gegen § 23 Abs. 2, 3 AEntG mit einer 
Geldbuße von mindestens 2.500,00 Euro belegt wurde, kann für eine angemessene Zeit bis 
zur nachgewiesenen Wiederherstellung der Zuverlässigkeit von der Vergabe öffentlicher 
Aufträge ausgeschlossen werden. 

Eintragung in das Gewerbezentralregister § 149 Abs. 2 GewO

Weitere Folgen bei der Verhängung eines Bußgeldes:
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§ 291 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 StGB Lohnwucher

Wer die Zwangslage, die Unerfahrenheit, den Mangel an Urteilsvermögen … eines anderen 
dadurch ausbeutet, dass er sich oder einem Dritten … für eine sonstige Leistung 
Vermögensvorteile versprechen oder gewähren lässt, die in einem auffälligen Missverhältnis 
zu der Leistung … stehen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder Geldstrafe bestraft 

 Auffälliges Missverhältnis ist nach inländischer Rechtsprechung BGH und BAG gegeben, 
wenn der tatsächliche Lohn 33 % unter dem Mindestlohn liegt.

Strafrechtliche Haftung


